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1. Castroper BeachVolleyDays 

Altstadtmarkt von Donnerstag bis Montag für den 

Fahrzeugverkehr gesperrt 

 

Der Marktplatz in der Castroper Altstadt und die Straße „Am 

Markt“ werden von Donnerstagmorgen, 24. August, bis 

Montagnachmittag, 28. August, für den Fahrzeugverkehr gesperrt. 

 

Denn am Wochenende finden auf dem Marktplatz die 1. Castroper 

BeachVolleyDays statt. Von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 27. 

August, präsentiert CASCONCEPT e.V., die 

Standortgemeinschaft in der Castroper Altstadt, verschiedene 

Beachvolleyball-Turniere sowie ein buntes Programm mit Sport, 

Live-Musik und Gastronomie an allen drei Tagen. Der Eintritt für 

Besucher ist frei. 

 

Weitere Informationen unter www.casconcept.de. Hier finden 

Teams, die beim BeachVolleyDay-Firmenturnier mitspielen 

möchten, auch das Anmeldeformular. 

 

 

 

http://www.casconcept.de/
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Kindertheater in der Stadtbibliothek 

„Milchstraße 21“ 

 

Mit einem fröhlichen und phantastischen Theaterstück für Kinder 

ab fünf Jahren über den Umgang mit Neuem und Fremden startet 

die Castrop-Rauxeler Stadtbibliothek, Im Ort 2, am Montag, 4. 

September, um 16.00 Uhr in ihr zweites Veranstaltungshalbjahr. 

Das Sonswas Theater führt das Stück „Milchstraße 21“ auf, eine 

heitere Mischung aus Schauspiel und Puppentheater mit großen, 

ausdruckstarken Figuren und untermalt mit passender Musik. 

 

Zum Inhalt: In Pieseldorf ist alles in Ordnung. Lisa und Tom treffen 

sich wie immer an ihrem Lieblingstreffplatz. Die Rattenmäuse 

schmeißen wie immer den Müll aus der Mülltonne, denn sie wollen 

darin eine ordentliche Wohnung haben. Doch plötzlich wird alles 

anders. Denn da steht auf einmal etwas herum, was da nicht 

hingehört und keiner kennt es. Ist es ein Raumschiff, ein 

Außerirdischer? Jedenfalls ist es den beiden fremd. Was ist zu 

tun? Die Polizei rufen? Die Lehrerin fragen? Oder doch erst mal 

selber nachschauen? Lisa und Tom wollen der neuen Situation 

auf den Grund gehen. Daraus entwickelt sich eine frische und 

spannende Geschichte mit vielen Möglichkeiten zum 

Missverständnis und natürlich einem glücklichen Ende. 

 

Karten zu 4 EUR gibt es ab Dienstag, 22. August, im Vorverkauf in 

der Stadtbibliothek. 
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Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 

Neue Regelung für Anträge auf Lernförderung 

 

Zu Beginn des neuen Schuljahres führt der Kreis Recklinghausen 

eine neue Richtlinie zur Umsetzung der Leistungen aus dem 

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) ein. Aktuell ist davon 

insbesondere der Bereich der Lernförderung betroffen. 

 

Die alten Vordrucke zur Lernförderung haben ihre Gültigkeit 

verloren, und aus organisatorischen Gründen können derzeit noch 

keine neuen Anträge und Formulare zur Lernförderung 

ausgegeben werden, teilt der Bereich Soziales der 

Stadtverwaltung mit. Zur Sicherung der Leistungsansprüche ab 

Beginn des neuen Schuljahres kann eine Lernförderung auf dem 

Grundantrag BuT mit beantragt werden. Sobald der neue 

Vordruck zur Verfügung gestellt wird, wird der Bereich Soziales 

die betroffenen Familien informieren und den Vordrucke auf der 

städtischen Internetseite www.castrop-rauxel.de, unter 

Bürgerservice A-Z „Bildung und Teilhabe“, bereitstellen. Die 

Bearbeitung entsprechender Anträge wird dann voraussichtlich 

nach den Herbstferien beginnen. 

 

Seit 2011 gibt es das Bildungs- und Teilhabepaket. Es soll Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene, die Leistungen nach dem 

Sozialgesetzbuch (SGB) II oder XII, Wohngeld oder 

Kindergeldzuschlag beziehen, zusätzlich unterstützen. 

http://www.castrop-rauxel.de/
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Neben dem monatlichen Regelbedarf berücksichtigt es auch 

sogenannte "Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und 

kulturellen Leben in der Gemeinschaft". 

 

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, das heißt alle 

Personen, die noch keine 25 Jahre alt sind, eine 

allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen und 

keine Ausbildungsvergütung erhalten, gibt es zusätzlich zum 

Regelbedarf sogenannte "Bedarfe für Bildung und Teilhabe". 

 

Das sind: 

 Ausflüge und Klassenfahrten 

 Schulbedarf 

 Schülerbeförderungskosten 

 Lernförderung 

 Zuschuss zum Mittagessen in der Schule oder im Kindergarten 

 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Leistungen nur 

bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres)  

 


